
Unser Sicherheitstipp im Juni 2010

Wer Köpfchen hat, schützt es!

In Deutschland besteht keine gesetzliche Helmpflicht für Radler. Doch diese sollten ihn 

sich selbst zur Pflicht machen, weil sie sonst schnell zu Verlierern werden: Experten 

gehen davon aus, dass Fahrradhelme 80 % der schweren Kopfverletzungen von Rad-

fahrern vermeiden könnten. 

Lassen sie sich vor dem Kauf eines Helms im Fachgeschäft beraten. Dort haben Sie 

eine große Auswahl an Größen, Farben und Dessins. Der Helm schützt optimal, wenn 

er fest sitzt, ohne zu drücken.

Seien Sie sich Ihrer Vorbildfunktion bewusst. Kinder akzeptieren Fahrradhelme eher, 

wenn Eltern es vorleben. Nach einem Verkehrsunfall stellen auch Versicherungen die 

Frage nach dem Fahrradhelm. Wer schutzlos unterwegs war, hat neben gesundheitli-

chen womöglich massive finanzielle Nachteile.

Kurz gesagt:  Wer Köpfchen hat, schützt es!

Tipp für Schulen: Kostenloses Unterrichtsmaterial und ein Gewinnspiel finden Sie auf 

www.fahrradhelm-macht-schule.de . Mehr Fahrradtipps: www.gib-acht-im-verkehr.de .

Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit Alb-Donau-Kreis / Ulm wünscht gute Fahrt.

Weitere Infos im Internet unter: www.gib-acht-im-verkehr.de
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